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In 99 Prozent der Fälle wird
ein Hauskauf erst einmal
mit einem sogenannten Op-
tionskaufvertrag besiegelt.
Der Optionskaufvertrag ist
ein Privatdokument, mit
dem der Käufer ein exklusi-
ves Recht auf den Kauf ei-
ner Immobilie erwirbt. Ge-
währt wird es von Seiten
des Verkäufers, und als Ge-
genleistung wird ein Teil
des Preises vorangezahlt.

Diese Voranzahlung beträgt
im Regelfall rund zehn Pro-
zent des Kaufpreises. Diese
Verträge sind leider in vie-
len Fällen nicht so aufge-
setzt wie sie sein müssten,
weil als Vorlage einfach ir-
gendein vorhandener Opti-
onsvertrag kopiert wurde.
Oft fehlt ein Aspekt, der
nach meiner Ansicht von
elementarer Wichtigkeit ist,
denn er betrifft den Schutz
der Rechte des Käufers. Es

geht darum, dass der Käu-
fer, wenn er einmal den Op-
tionskaufvertrag unter-
schrieben und die eingefor-
derte Summe gezahlt hat,
ein festes Recht erwirbt und
dass die Auflösung des Ver-
trages nicht mehr Sache des
Verkäufers sein kann.

In vielen Verträgen wird

dem Verkäufer das Recht
eingeräumt, die Immobilie
zu behalten und weiter zu
veräußern, wenn er die
schon erhaltene Summe
plus einer bestimmten Sum-
me für erlittene Schäden
undAuslagen an den Opti-
onskäufer zurückerstattet.

Es kann sein, dass genau
diese Entschädigungssum-
me der Grund ist, warum
der Verkäufer sich keinen
neuen Käufer sucht.

Aber es gibt manchmal Ge-
legenheiten, bei denen ein
neuer Käufer auftritt, der ei-
ne sehr viel höhere Summe
zahlen kann und will, die es
dem Verkäufer dann doch
ermöglicht, seine Verpflich-
tung zu brechen. Er zahlt
uns, wie im Optionskauf-
vertrag festgelegt, eine Ent-
schädigung, mit der wir
dann zwar womöglich ein
gutes Geschäft machen, die
uns aber den geplanten
Kauf vereitelt. Um das zu
verhindern, ist es wichtig,
dass man im Optionsver-
trag festlegt, dass, für den
hypothetischen Fall, dass
der Verkäufer in dem vor-
gesehenen Zeitrahmen die
notarielle Kaufurkunde

nicht unterschreibt, der
Käufer die Möglichkeit der
Wahl hat: Entweder die Zu-
rückweisung zu akzeptie-
ren – mit der Entschädi-
gungszahlung – oder aber
diese nicht zu akzeptieren.

In diesem Falle kann er vor
Gericht gehen, dort den
Kaufpreis hinterlegen und
die Erfüllung des Vertrages
verlangen, das heißt die
Unterzeichnung der nota-
riellen Kaufurkunde, die
Übergabe der Schlüssel und
die Eintragung dieser Ur-
kunde ins Grundbuchamt.

Dieses Recht finden wir in
Art. 1.124 des bürgerlichen
Gesetzbuches; seine Auf-
nahme in den Optionsver-
trag garantiert die Wahrung
unserer Rechte als Käufer.

Der Autor ist Rechtsanwalt in
Palma

Ein Passus fehlt
Optionskaufverträge: Rechte des Käufers oft nicht ausreichend geschützt

„Gute Lagen lassen
sich immer verkaufen”
Ihr erstes eigenes Haus auf
der Insel fand Claudia
Kuhrau durch eine Anzei-
ge imMallorca Magazin, ih-
re erste Kunden für eine
Immobilienvermittlung
ebenso. Das ist nun 16 Jah-
re her, und seitdem hat die
gebürtige Rheinländerin
auf Mallorca ein florieren-
des „Ein-Frau-Immobilien-
unternehmen” aufgebaut.
Ihr Motto: Vertrauensvoller
Kontakt zu den Kunden,
für die sie persönlich alles
abwickelt. Das beginnt
beim ersten Blick auf das
Objekt und hört bei Ver-
tragsabschluss noch lange
nicht auf. Auch ein umfas-
sender „After-Service”ge-
hört zu ihren Stärken.

Angefangen hat die Self-
Made-Frau mit einfachsten
Mitteln: „Ich habe Anzei-
gen von Wohnungsverkäu-
fern imMallorca Magazin
gesucht, habe mit Hilfe
von eigenen Fotos, einer
Schreibmaschine und ei-
nem Farbkopierer in einer
Schreibwarenhandlung ei-
gene Anzeigen gebastelt,
die ich dann per Post an
die Zeitung verschickt ha-
be”, lacht sie. „1996 hatte
ich weder PC noch Handy

Immobilienspezialistin für Mallorcas Südwesten: Claudia Kuhrau

Seit 16 Jahren vermittelt Claudia Kuhrau Immobilien auf Mallorca

noch Internet.”

Heute ist die Maklerin vor
allem Spezialistin für Woh-
nungen und Häuser aller
Preisklassen im Südwesten
der Insel, besonders von
Costa d’en Blanes bis
Camp de Mar. „Gute La-
gen lassen sich immer ver-
kaufen.” Dass Claudia
Kuhrau es geschafft hat,
sich in all den Jahren gegen
größere Konkurrenten zu
behaupten, führt sie vor al-
lem auf ihre Arbeitsweise
zurück: „Ich mache nach
wie vor alles alleine, suche

Objekte, pflege den Kon-
takt zu meinen Kunden,
habe ein gutes Netzwerk
für alle Behördenangele-
genheiten.”

Immer topaktuell ist ihre
Website , die von ihrem Le-
bensgefährten undWebde-
signer Dirk Schröder ge-
pflegt wird. „Das ist der
einzige Bereich, um den
ich mich nicht kümmern
muss.”

Weitere Infos unter:
www.claudiakuhrau-
immobilien.com

Tasso Wasserbetten:
Jede Nacht wie Urlaub

Erholsamer
Schlaf,

hygienisch und
therapeutisch
sinnvoll: Die
Vorteile von

Wasserbetten
sind zahlreich.

In den TASSO-Ausstel-
lungsräumen in Cas Con-
cos kann man sich von
den Vorzügen einer Was-
sermatratze überzeugen
und hat auch die Mög-
lichkeit zum Probeliegen.

Wer sich für einen Was-
serkern entschließt , muß
nicht etwa, wie oft ange-
nommen, ein neues Bett
kaufen. Der Kern kann
auch in bestehende Bett-
rahmen eingebaut wer-
den. Dies ist in allen Grö-
ßen und Formen möglich,
selbst bei Betten un
Rund- oder Herzform,
ebenso möglich ist die
Umrüstung der Betten

auf Yachten.

Nicht zuletzt sind Was-
serbetten aus medizi-
nisch-therapeutischer
Sicht ideal, bei Schmerzen
oder Schlaflosigkeit. Zu-
sätzlich zu diesen Vortei-
len bietet ein TASSOWas-
serbett auch eine absolut
hygienische Oberfläche.
Die Körperasche dringt
nicht in die Matratze ein
und wird wieder zurück
in das Bettlaken transpor-
tiert. Die glatte Vinylober-
fläche ermöglicht kinder-
leichtes Reinigen mit
Wasser und Seife oder mit
einem Spezialreiniger. Al-
so ideale Gegebenheiten

auch für Allergiker.

Durch die hohe Material-
qualität beträgt die Halt-
barkeit rund 20 Jahre,
dreimal solange, wie eine
herkömmliche Matraze
ohne aufwendige Reini-
gung auskommt. Hinzu
kommt der Slogan des
Herstellers: „ Jede Nacht
Urlaub „. Das ist für viele
unbezahlbar.

Weitere Infos und Termi-
ne zum Probeliegen im
Geschäft in Cas Concos
unter www.tasso-
wasserbetten-mallorca.
com und Tel.: 639-858148
oder 689-010410.
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